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Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß 
Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) in seiner 9. Sitzung am 17. Dezember 2025 mit dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/541 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung des Strafrahmens bei geheimdienstlicher 
Agententätigkeit (BT- Drs. 21/3191) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. 

Indem der Entwurf Änderungen im Bereich des Terrorismusstrafrechts vorsieht, leistet er 
einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 16 „Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu 
gewährleisten sowie leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf 
allen Ebenen aufzubauen“. 

Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seinen Zielvorgaben 16.1 und 16.a, alle Formen der 
Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern und durch 
internationale Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen die Verhütung von 
Gewalt und die Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität zu unterstützen. Der Entwurf 
fördert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er insbesondere den Katalog terroristischer 
Straftaten im deutschen Strafrecht erweitert, um alle in der EU-Richtlinie 
Terrorismusbekämpfung genannten Straftaten abzudecken, die darauf abzielen, die 
Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder 
internationale Organisationen rechtswidrig zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen und 
die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines 
Landes oder einer internationalen Organisation erheblich zu destabilisieren oder zu zerstören. 

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) 
Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
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Entscheidungen anwenden“ sowie „(2.) Global Verantwortung wahrnehmen“ und „(5.) 
Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“.“ 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass 
die Bundesregierung die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der 
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem es die Auswirkungen der Änderungen im 
Bereich des Terrorismusstrafrechts im Gesetzentwurf auf die Zielerreichung des SDG 16 der 
UN-Agenda 2030 – „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu gewährleisten sowie leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen“ 
herausgestellt. Weiterhin sollen durch die beabsichtigten Änderungen im Bereich des 
Terrorismusstrafrechts auch die globalen Nachhaltigkeitsziele 16.1 – Gewalt überall verringern 
und 16.a – Institutionen zur Bekämpfung von Gewalt, Terrorismus und Kriminalität stärken – 
verfolgt werden.  

In Umsetzung der UN-Agenda 2030 ist auch das SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen mit dem Indikatorenbereich 16.2 „Frieden und Sicherheit“ sowie die 
Leitprinzipien einer nachhaltigen Entwicklung „(1) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip 
konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(2) Global 
Verantwortung wahrnehmen“ und „(5) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 
wahren und verbessern“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie herangezogen worden. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung 
nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 17. Dezember 2025 

Volker Mayer-Lay, MdB
Berichterstatter

 Rainer Groß, MdB 
Berichterstatter


